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42. Gesetz: Wiener Wohnbauförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz - WWFSG 1989; Änderung. 

42. 

Gesetz vom 28. Mai 1990, mit dem das Wiener 
W ohnbauförderungs- und W ohnhaussanie
rungsgesetz - WWFSG 1989 geändert wird 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel 1 

Das Gesetz über die Förderung der Errichtung 
und der Sanierung von Wohnhäusern, Wohnungen 
und Heimen (Wiener W ohnbauförderungs- und 
Wohnhaussanierungsgesetz - WWFSG 1989), 
LGBI. für Wien Nr.18/1989, in der Fassung der 
Gesetze LGBI. für Wien Nr. 38/ 1989 und LGBI. für 
Wien Nr. 5/1990 wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 6 ist folgender Abs. 9 anzufügen: 

„(9) Im Falle der Gewährung von Baukostenzu
schüssen oder nichtrückzahlbaren Beiträgen ist auf 
Förderungsdauer zur grundbücherlichen Sicherung 
allfälliger Rückforderungsansprüche des Landes ein 
Höchstbetragspfandrecht in Höhe von 150 vH des 
zugesicherten Baukostenzuschusses bzw. nichtrück
zahlbaren Beitrages einzuverleiben." 

2. § 15 Abs. 2 hat zu lauten: 

„(2) Bei Wohnungen, deren Errichtung gemäß 
Abs. 1 gefördert wird, gelten die Bestimmungen des 
I. Hauptstückes mit folgenden Änderungen: 

1. Eine Überschreitung der in § 2 Z 1 festgesetz
ten Höchstgrenzen der Nutzfläche ist zulässig; der 
Förderung sind in diesem Fall jedoch lediglich die 
genannten Höchstgrenzen zugrundezulegen. 

2. § 6 Abs. 4 und 5 gilt nicht. 

3. Der nichtrückzahlbare Beitrag ist unter 
sinngemäßer Anwendung des § 13 zurückzufor
dern, wenn Kündigungsgründe des § 13 vorliegen. 

4. § 8 gilt nicht. 

5. Von der Abwicklung sämtlicher Zahlungen 
über ein Sonderkonto gemäß § 29 Abs. 1 3. Satz 
kann dann Abstand genommen werden, wenn der 
Förderungswerber mit der Auszahlung der Förde
rungsmittel erst nach Erteilung der Benützungsbe-
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willigung für die geförderten Wohnungen einver
standen ist. In diesem Fall hat sich die Überprüfung 
der Angemessenheit der Baukosten gemäß § 5 Z 3 
nur auf die unter Zuhilfenahme der Förderung 
gemäß Abs. 1 zu errichtenden Wohnungen zu 
beziehen; die Verordnung gemäß des § 78 1. Satz 
über die Vergabe von Leistungen ist nicht 
anzuwenden. 

6. Bei Gewährung einer Förderung gemäß Abs. 1 
kann eine Prüfung der Gesamtbaukosten nach § 32 
unterbleiben. Bei der Endabrechnung sind lediglich 
die Erfüllung der Bedingungen der Zusicherung 
sowie die endgültig der Förderung zugrundezule
genden Nutzflächen der Wohnungen festzustellen." 

3. § 17 Abs. 1 1. Satz hat zu lauten: 

„Falls einem Mieter die Aufbringung des Bau
kostenbeitrages gemäß § 69 Abs. 1 1. Satz auf 
Grund der finanziellen Leistungsfähigkeit, insbe
sondere nach dem Familieneinkommen und der 
Haushaltsgröße, nicht oder nur zum Teil zumutbar 
ist, kann bis zur Höhe der von ihm in Form des 
Baukostenbeitrages aufzubringenden Eigenmittel 
ein Darlehen (Eigenmittelersatzdarlehen) gewährt 
werden." 

4. § 20 Abs. 3 WWFSG hat zu lauten: 

„(3) Das der W ohnbeihilfenberechnung zugrun
dezulegende Familieneinkommen gemäß § 2 Z 15 
vermindert sich um mindestens 15 vH 

a) für Familien, deren sämtliche Mitglieder zum 
Zeitpunkt des Beginnes des Gewährungszeit
raumes der Wohnbeihilfe das 35. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben, 

b) für Familien, bei denen ein Familienmitglied 
eine nachgewiesene Behinderung im Sinne 
des § 35 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 
1988 von mindestens 45 vH aufweist, 

c) für Familien mit mindestens 3 Kindern, für die 
Familienbeihilfe bezogen wird, 

d) für Familien mit einem behinderten Kind im 
Sinne des Familienlastenausgleichsgesetzes 
1967 oder 

e) für alleinerziehende Elternteile, die für im 
gemeinsamen Haushalt lebende Kinder An
spruch auf Leistungen des gesetzlichen 
Unterhaltes haben, die nicht wiederverheira
tet sind und auch in keiner in wirtschaftlicher 
gleich einer Ehe eingerichteten Haushaltsge
meinschaft leben." 

42 




